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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1973

Norm

ABGB §178 C

JWG §26

WrJWG §25 Abs4

Rechtssatz

Eine Maßnahme der Erziehungshilfe kann nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten, im vorliegenden Fall

Mutter und Vormünderin, durchgeführt werden. Bei Widerruf dieser Zustimmung hat die Bezirksverwaltungsbehörde

entweder die Erziehungshilfe zu beenden oder beim P egschaftsgericht einen Antrag auf Anordnung der gerichtlichen

Erziehungshilfe gegen den Willen der Erziehungsberechtigten zu stellen. Ein amtswegiges Einschreiten des Gerichtes

durch Anordnung von Maßnahmen der gerichtlichen Erziehungshilfe ohne Antrag der Bezirksverwaltungsbehörde ist

hingegen nicht möglich; aber auch nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 178 ABGB hätte eine inhaltlich

ähnliche Maßnahme getroffen werden können.
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